
 

 

 

 

Ausrichter: 

Ausschreibung 

Deutsche Hochschulmeisterschaft 
Straßenlauf (10km) 

am 25. April 2010 in Witten 
im Rahmen des 4. Wittener UniRun 

 
Ausrichter: Private Universität Witten/ Herdecke gGmbH 

In Zusammenarbeit mit dem Triathlon Team Witten  
in der TG Witten 1848 e.V. 

 
Meldeschluss: 22. April 2010 
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VERANSTALTER: Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband (adh) 
 
AUSRICHTER:  Private Universität Witten/ Herdecke gGmbH in Zusammenarbeit mit dem 

Triathlon Team Witten in der TG Witten 1848 e.V. 
 
AUSTRAGUNGSORT: Witten 
  
TERMIN: 25. April 2010 
 

TEILNAHMEBERECHTIGUNG: §§ 7, 8 Wettkampfordnung (WO) des adh 
§ 7 (Auszug) 
(1) Teilnahmeberechtigt an den Wettbewerben des adh sind alle Mitglieder von Einrichtungen, die ge-

mäß Art. 3 (1) der Satzung Mitglied im adh sind. Zweit-, Neben- und Gasthörerinnen sind nicht 
startberechtigt. 

(2) Ehemalige Hochschulmitglieder sind darüber hinaus bis höchstens zum Ende des auf einen berufs-
qualifizierenden Studienabschluss folgenden Kalenderjahres teilnahmeberechtigt.  

(3) Eine Teilnahmeberechtigung der Mitglieder von Einrichtungen im Sinne des Art. 3 (1) der adh Sat-
zung, die nicht Mitglied im adh sind, ist grundsätzlich möglich. In jedem Fall ist eine deutlich erhöh-
te Verbandsabgabe festzulegen. Näheres regelt der Verbandsrat. 

§ 8 (Auszug) 
(1) Als Startausweis der studentischen Teilnehmerinnen/Teilnehmer gilt der Studierendenausweis oder 

eine im laufenden Semester durch das Immatrikulationsbüro der Hochschule ausgestellte Studien-
bescheinigung mit Angabe der Matrikel-Nummer, bei ehemaligen Studierenden das Examenszeug-
nis, in Verbindung mit einem Lichtbildausweis. Bei Teilnehmerinnen/Teilnehmern von Hochschulen 
gem. Art. 3 (1), Satz 3 der Satzung muss aus der Studienbescheinigung zweifelsfrei der Standort 
der besuchten Hochschuleinrichtung hervorgehen. 

(2) Als Startausweis gilt bei hauptberuflich tätigen Mitgliedern von Hochschulen eine im laufenden Se-
mester ausgestellte Bestätigung des Personalbüros, aus der ihre hauptberufliche Tätigkeit an der 
Hochschule hervorgeht, in Verbindung mit einem Lichtbildausweis. 

(3) Der Startausweis ist bei allen Veranstaltungen vorzulegen und bei Rundenspielen vom örtlichen 
Ausrichter, ansonsten vom Schiedsgericht zu überprüfen; näheres regelt die Ausschreibung. Die 
nachträgliche Feststellung des Fehlens einer Startberechtigung führt zur sofortigen Disqualifikation 
des Teilnehmers/der Teilnehmerin bzw. der Mannschaft für die gesamte Veranstaltung. 

(4) Kann ein/e Teilnehmer/in seinen/ihren Startausweis nicht vorlegen, so kann die Startgenehmigung 
unter Vorbehalt erteilt werden, wenn der/die Teilnehmer/in 

a) eidesstattlich versichert, im Besitz eines gültigen Startausweises zu sein und seine/ihre Startbe-
rechtigung binnen acht Tagen (Datum des Poststempels) bei der Geschäftsstelle nachweist, 

b) ein Reuegeld in Höhe von 15,00 Euro an den Ausrichter zahlt, 
c) sich durch einen Lichtbildausweis ausgewiesen hat. 
(5) Die Ergebnisse sind inoffiziell, bis der Nachweis der Startberechtigung geführt ist. 
 
MELDUNG: Die Meldung zur DHM Straßenlauf (10 km) erfolgt in zwei Schritten: 
 

1. Die Meldung der einzelnen Teilnehmer für den "4. Wittener UniRun" erfolgt 
direkt über die Homepage des Triathlon Teams Witten (www.t-t-w.de). Bei 
der Streckenwahl muss unbedingt „Hochschulmeisterschaften“ ausgewählt 
werden. 

2. Um in die DHM-Wertung aufgenommen zu werden, muss zusätzlich eine 
Meldung durch die jeweilige Hochschulsporteinrichtung beim adh erfolgen: 

adh-Mitgliedshochschulen: Über die jeweilige Hochschulsport-einrichtung 
online unter: www.adh.de (Passwort geschützt) 

Nichtmitgliedshochschulen melden formlos per Fax an den Hochschul-
sport Witten (Fax-Nr. 02302 / 92 68 39) und in Kopie an den adh (Fax-Nr. 
06071 / 20 75 78). Die Meldung muss durch die Hochschulleitung oder ein 
Organ der Studierendenschaft unterzeichnet sein. Eine zusätzliche Meldung 
über das TTW ist in diesem Fall nicht nötig.  
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Mit der Anmeldung erteilen alle Teilnehmerinnen/Teilnehmer ihr Einverständnis, dass Bildaufnahmen wäh-
rend der Veranstaltung auf denen sie eventuell abgebildet sind, für Berichterstattungen oder eigene Werbe-
zwecke verwendet werden dürfen. 

Bei adh-Veranstaltungen werden Dopingkontrollen durchgeführt. Für die Durchführung des Verfah-
rens und die Ahndung von Verstößen kommen die Regeln des nationalen Fachverbandes der jeweils betrof-
fenen Sportart zur Anwendung (§1 (3) WO des adh). 
 
MELDESCHLUSS: 22. April 2010  (Datum des Eingangs der Meldung) 
 
NACHMELDUNG:  Nachmeldungen sind nur nach Absprache mit dem Ausrichter und unter 

Vorlage einer Bestätigung durch die jeweilige Hochschulsporteinrichtung 
möglich! 

 Der Ausrichter behält sich vor Nachmeldungen abzulehnen. 
 Ansprechpartner des Ausrichters:  
 Michael Egermann, Tel.: 02302-926840, E-Mail: sport@hochschulwerk.de  
 

Bei Nachmeldungen muss das Meldegeld bar am Wettkampftag bei der 
Ausgabe der Wettkampfunterlagen bezahlt werden. 

 
MELDEGELD: € 7,-- pro StarterIn 
 € 10,-- pro Nachmeldung 
 
 Nichtmitgliedshochschulen: 
 € 45,-- pro StarterIn (inkl. Verbandsabgabe) 
 

Teilnehmende von adh-Mitgliedshochschulen zahlen das Meldegeld di-
rekt per einmaliger Einzugsermächtigung an die Veranstalter des "4. 
Wittener UniRun". 
 
Teilnehmende von Nichtmitgliedshochschulen und „Nachmelder“ zahlen 
das Meldegeld am Wettkampftag bei der Ausgabe der Wettkampfunter-
lagen bar vor Ort. 

 
Eine Rückerstattung des Meldegeldes bei Rücktritt vom Start ist nicht möglich. 

 
WETTBEWERBE: Frauen-Einzel (10km) 
 Männer-Einzel (10km) 

Team: Wertungen der drei zeitschnellsten Frauen/ Männer einer Hochschule 
oder einer Wettkampfgemeinschaft. Die Teilnahme an der Teamwer-
tung erfolgt automatisch ab einer Meldung von drei StarterInnen einer 
Hochschule. 

 
STRECKE: Der Lauf findet auf einem amtlich vermessenen 2,5 km Rundkurs statt.  
 Streckenplan bei Google Maps unter: 
 http://www.gmap-pedometer.com/?r=2423996 
 
ZEITMESSUNG: Die Zeitmessung erfolgt mit einem Einwegchip am Schuh. 
 
WETTKAMPF-  
UNTERLAGEN: Ausgabe der Wettkampfunterlagen:  

 Sonntag, 25.04.2010 ab 10.00 Uhr im Hauptgebäude der Universität  
Witten/Herdecke 

 
NACHWEIS DER STARTBERECHTIGUNG: 
Als Nachweis der Startberechtigung (gemäß § 7 und 8 WO des adh) muss die Studien- bzw. Anstellungsbe-
scheinigung der Aktiven einer Hochschule bei Abholung der Meldeunterlagen vorgelegt werden. Die Wett-
kampfergebnisse sind inoffiziell, bis der Nachweis der Startberechtigung geführt ist. 
 
SCHIEDSGERICHT: Disziplinchef N.N./ Vertreter des adh-Vorstand / Vertreter des Ausrichters 
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ZEITPLAN: Sonntag, 25.04.2010 
 11.00 Uhr:  Start 
 12.30 Uhr:  Zielschluss 
 ab 12.30 Uhr:  Siegerehrungen 
 
TITEL: Die Siegerinnen/Sieger erhalten den Titel 
 „Deutscher Hochschulmeister 2010“ bzw. 
 „Deutsche Hochschulmeisterin 2010“ 
 
AUSZEICHNUNGEN: Die drei Erstplatzierten erhalten Urkunden sowie adh-Siegernadeln in Gold, Silber 

und Bronze. 
 
PREISGELDER: 1. Platz m/w € 300 
 2. Platz m/w € 200 
 3. Platz m/w € 100  

 
ANFAHRT: Siehe Google-Maps: Alfred-Herrhausen-Str. 50, Witten 
 
INFORMATIONEN: Hochschulwerk Witten/Herdecke e.V.  
 Alfred-Herrhausen-Str. 50 
 58448 Witten 
 Email:  dhm@hochschulwerk.de 
  Telefon:  02302/926-840 
  Internet: www.hochschulwerk.de 
    www.adh.de 
 
HAFTUNG: Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter / Ausrichter  wird 

keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen.  
 
 
 
gez. Michael Egermann 
 Hochschulsport Witten 
 


